
Auszug aus dem 
EEG - Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien 

 
Vom 25. Oktober 2008 

(GVBl. Nr. 49 vom 31. 10.2008 S. 2074) 
- ab 1.1.2009 gültigen Fassung - 

zur bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung 
 

§ 2 Anwendungsbereich 
Dieses Gesetz regelt  

1. den vorrangigen Anschluss von Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus 
Erneuerbaren Energien und aus 
Grubengas im Bundesgebiet 
einschließlich der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone 
(Geltungsbereich des Gesetzes) an die 
Netze für die allgemeine Versorgung mit 
Elektrizität,  

2. die vorrangige Abnahme, Übertragung, 
Verteilung und Vergütung dieses Stroms 
durch die Netzbetreiber und  

3. den bundesweiten Ausgleich des 
abgenommenen und vergüteten Stroms.  

 
§ 4 Gesetzliches Schuldverhältnis 
(1) Netzbetreiber dürfen die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus diesem Gesetz nicht vom 
Abschluss eines Vertrages abhängig machen. 

 
§ 5 Anschluss 
(1) Netzbetreiber sind verpflichtet, Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien 
… unverzüglich vorrangig …, und die in der 
Luftlinie kürzeste Entfernung zum Standort der 
Anlage aufweist… Bei einer oder mehreren 
Anlagen mit einer Leistung von insgesamt bis zu 30 
Kilowatt, die sich auf einem Grundstück mit bereits 
bestehendem Netzanschluss befinden, gilt der 
Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem Netz 
als günstigster Verknüpfungspunkt.  
 
§ 7 Ausführung und Nutzung des Anschlusses 
(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind 
berechtigt, den Anschluss der Anlagen sowie die 
Einrichtung und den Betrieb der Messeinrichtungen 
einschließlich der Messung von dem Netzbetreiber 
oder einer fachkundigen dritten Person vornehmen 
zu lassen.  
(2) Die Ausführung des Anschlusses und die 
übrigen für die Sicherheit des Netzes notwendigen 
Einrichtungen müssen den im Einzelfall 
notwendigen technischen Anforderungen des 
Netzbetreibers … entsprechen.  
 
§ 8 Abnahme, Übertragung und Verteilung 
(1) Netzbetreiber sind vorbehaltlich des § 11 
verpflichtet, den gesamten angebotenen Strom aus 
Erneuerbaren Energien …unverzüglich vorrangig 
abzunehmen… 

§ 9 Erweiterung der Netzkapazität 
(1) Netzbetreiber sind auf Verlangen der 
Einspeisewilligen verpflichtet, unverzüglich ihre 
Netze entsprechend dem Stand der Technik zu 
optimieren, zu verstärken und auszubauen, um die 
Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms 
aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas 
sicherzustellen… 
 
§ 13 Netzanschluss 
(1) Die notwendigen Kosten des Anschlusses von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
Erneuerbaren Energien… sowie der notwendigen 
Messeinrichtungen zur Erfassung des gelieferten 
und des bezogenen Stroms trägt die 
Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber. … 
 
§ 14 Kapazitätserweiterung 
Die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und 
des Ausbaus des Netzes trägt der Netzbetreiber. … 
 
§ 19 Vergütung für Strom aus mehreren 
Anlagen 
(1) Mehrere Anlagen gelten unabhängig von den 
Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum 
Zweck der Ermittlung der Vergütung für den 
jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als 
eine Anlage, wenn  

1. sie sich auf demselben Grundstück oder 
sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe 
befinden,  

2. sie Strom aus gleichartigen Erneuerbaren 
Energien erzeugen,  

3. der in ihnen erzeugte Strom nach den 
Regelungen dieses Gesetzes in 
Abhängigkeit von der Leistung der 
Anlage vergütet wird und  

4. sie innerhalb von zwölf 
aufeinanderfolgenden Kalendermonaten 
in Betrieb gesetzt worden sind.  

… 
 
§ 20 Degression 
(1) Die Vergütungen und Boni … gelten 
unbeschadet … für Anlagen, die vor dem 1. Januar 
2010 in Betrieb genommen wurden. Für Anlagen, 
die in den folgenden Kalenderjahren in Betrieb 
genommen wurden, sinken sie jährlich degressiv 
nach Maßgabe der Absätze 2, 2a und 3. Die sich im 
jeweiligen Kalenderjahr nach Satz 2 errechnenden 
Vergütungen und Boni gelten für die gesamte 
Vergütungsdauer nach § 21 .  
(2) Der Prozentsatz, um den die Vergütungen und 
Boni jährlich sinken, beträgt für Strom aus  
          … 

8. solarer Strahlungsenergie  
a. aus Anlagen nach § 32  

aa) im Jahr 2010: 10,0 Prozent, 
bb) ab dem Jahr 2011: 9,0 
Prozent sowie  

b. aus Anlagen nach § 33  
aa) bis einschließlich einer 

Leistung von 100 Kilowatt: 
aaa) im Jahr 2010: 8,0 Prozent, 
bbb) ab dem Jahr 2011: 9,0 
Prozent sowie 
bb) ab einer Leistung von 100 
Kilowatt:  
aaa) im Jahr 2010: 10,0 
Prozent, 
bbb) ab dem Jahr 2011: 9,0 
Prozent.  

(2a) Die Prozentsätze nach Absatz 2 Nr. 8  
a. erhöhen sich um 1,0 Prozentpunkte, sobald 

die Leistung der … registrierten Anlagen 
aa) im Jahr 2009: 1.500 Megawatt, 
bb) im Jahr 2010: 1.700 Megawatt und  
cc) im Jahr 2011: 1.900 Megawatt 
übersteigt;  

b. verringern sich um 1,0 Prozentpunkte, 
sobald die Leistung der … registrierten 
Anlagen 
aa) im Jahr 2009: 1.000 Megawatt, 
bb) im Jahr 2010: 1.100 Megawatt und  
cc) im Jahr 2011: 1.200 Megawatt 
unterschreitet.  

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht … den … für 
das Folgejahr geltenden Prozentsatz und die daraus 
resultierenden Vergütungssätze zum 31. Oktober im 
Bundesanzeiger.  
(3) Die jährlichen Vergütungen und Boni werden 
nach der Berechnung gemäß den Absätzen 1 und 2 
auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.  
 
§ 21 Vergütungsbeginn und -dauer 
(1) Die Vergütungen sind ab dem Zeitpunkt zu 
zahlen, ab dem der Generator erstmals Strom 
ausschließlich aus Erneuerbaren Energien … und in 
das Netz … eingespeist hat …  
(2) Die Vergütungen sind jeweils für die Dauer von 
20 Kalenderjahren zuzüglich des 
Inbetriebnahmejahres zu zahlen. … 
(3) Der Austausch des Generators oder sonstiger 
technischer oder baulicher Teile führt nicht zu 
einem Neubeginn oder einer Verlängerung der Frist 
nach Absatz 2 Satz 1, soweit sich aus den 
nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.  
 
§ 32 Solare Strahlungsenergie 
(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie beträgt die 
Vergütung 31,94 Cent pro Kilowattstunde.  
(2) Sofern die Anlage nicht an oder auf einer 
baulichen Anlage angebracht ist, die vorrangig zu 
anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, 
besteht die Vergütungspflicht des Netzbetreibers 
nur, wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2015  

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
im Sinne des § 30 des Baugesetzbuches 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2006 

(BGBl. I S. 3316) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung oder  

2. auf einer Fläche, für die ein Verfahren 
nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuches 
durchgeführt worden ist,  

errichtet worden ist.  
(3) Für Strom aus einer Anlage nach Absatz 2, die 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans errichtet 
wurde, der zumindest auch zu diesem Zweck nach 
dem 1. September 2003 aufgestellt oder geändert 
worden ist, besteht die Vergütungspflicht des 
Netzbetreibers nur, wenn sie sich  

1. auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt 
des Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungsplans 
bereits versiegelt waren,  

2. auf Konversionsflächen aus 
wirtschaftlicher oder militärischer 
Nutzung befindet oder  

3. auf Grünflächen befindet, die zur 
Errichtung dieser Anlage im 
Bebauungsplan ausgewiesen sind und 
zum Zeitpunkt des Beschlusses über die 
Aufstellung oder Änderung des 
Bebauungsplans in den drei 
vorangegangenen Jahren als Ackerland 
genutzt wurden.  

 
§ 33 Solare Strahlungsenergie an oder auf 
Gebäuden 
(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie, die 
ausschließlich an oder auf einem Gebäude oder 
einer Lärmschutzwand angebracht sind, beträgt die 
Vergütung  

1. bis einschließlich einer Leistung von 30 
Kilowatt 43,01 Cent pro Kilowattstunde,  

2. bis einschließlich einer Leistung von 100 
Kilowatt 40,91 Cent pro Kilowattstunde,  

3. bis einschließlich einer Leistung von 1 
Megawatt 39,58 Cent pro 
Kilowattstunde und  

4. ab einer Leistung von über 1 Megawatt 
33,0 Cent pro Kilowattstunde.  

(2) Die Vergütungen verringern sich für Strom aus 
Anlagen nach Absatz 1 Nr. 1 bis einschließlich 
einerinstallierten Leistung von 30 Kilowatt auf 
25,01 Cent pro Kilowattstunde, soweit die 
Anlagenbetreiberin, der Anlagenbetreiber oder 
Dritte den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe 
zur Anlage selbst verbrauchen und dies nachweisen.  
(3) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen 
betreten werden können und vorrangig dazu 
bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren 
oder Sachen zu dienen.  
 
 
Für die Abschrift und die Zusammenstellung des 
Auszuges wird keine Gewähr übernommen. 


